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Historie zur kommunalen Stellplatzsatzung

 Arbeiten an der Stellplatzsatzung seit 2019

 Zwischenzeitliche Änderung der BauO

 Beauftragung der Planersocietät zur Erstellung des Mobilitätskonzeptes 2021

 Pausierung der Arbeiten an der Stellplatzsatzung bis zentrale Inhalte / Ziele des 
Mobilitätskonzeptes durch den Rat beschlossen sind

 Wiederaufnahme der Arbeiten an der Stellplatzsatzung im April 2022

 Beschluss (1. Lesung) zur Finalisierung der Stellplatzsatzung im Ausschuss für 
Planung und Liegenschaften am 19.10.2022 und im Mobilitätsausschuss am 
15.11.2022 

 Arbeitstermin mit den Ratsfraktionen mit Überarbeitung des Satzungsentwurfes 
am 28.06.2023
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Vorteile einer kommunalen Stellplatzsatzung

 Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten 

 Baustein der kommunalen Verkehrsentwicklung und des 
Mobilitätsmanagements 

 Individuelle und lokale Schwerpunkte möglich

 Fortschreibung und Anpassung möglich, um auf aktuelle 
Entwicklungen zu reagieren
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Änderungsantrag vom FB 4

Folgender Satz soll gestrichen werden:

 Von den notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sind 3 Prozent, bei 
Wohngebäuden nach § 49 Abs. 1 BauO NRW mindestens ein Stellplatz, für 
Menschen mit Behinderung auf dem Baugrundstück entsprechend zu 
kennzeichnen und barrierefrei herzustellen.

Folgender Satz soll hinzugefügt werden:

 Die Anzahl der notwendigen Stellplätze für Menschen mit Behinderung ergibt sich 
aus der Anlage 1 zu dieser Satzung.
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Änderungsantrag vom FB 4

Begründung:

 In der Richtzahlentabelle (Anlage) sind schon umfangreiche Regelungen zur 
Anzahl der Stellplätze für Menschen mit Behinderung getroffen worden. Diese 
Regelungen wurden weitestgehend aus der aktuellen Stellplatzverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen übernommen. 

 Durch die Streichung des vorgeschlagenen Satzes und Nutzung der Regelungen 
aus der Richtzahlentabelle ergibt sich eine bessere Differenzierung nach 
Nutzungskategorien statt einer Pauschalisierung im Satzungstext.
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Anlage 1 zur Stellplatz- und 
Stellplatzgestaltungssatzung 

der Stadt Meerbusch:

Richtzahlentabelle

(Anzahl der notwendigen Stellplätze)
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